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Landkreis Börde
Der Landrat

Hinweis auf die Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung  
des Kreisausschusses am 28.02.2024 

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung der Beschlüsse der Sit-
zung des Kreisausschusses vom 28.02.2024 auf der Internetseite des Landkreises Börde 
unter: https://www.landkreis-boerde.de/landkreis/kreispolitik/amtsblatt-bekanntma-
chungen/bekanntmachungen mit Bereitstellungsdatum vom 04.03.2024 veröffentlicht 
wurde.

Haldensleben, 04.03.2024

gez. M. Stichnoth
Landrat

Kommunalservice Landkreis Börde AöR 
Bekanntmachung	der	Sitzung	des	Verwaltungsrates	der	Anstalt	des	öffentlichen	

Rechts - Kommunalservice Landkreis Börde AöR am 19.03.2024
Die nächste ordentliche Sitzung des Verwaltungsrates der Anstalt des öffentlichen 
Rechts - Kommunalservice Landkreis Börde AöR findet am Dienstag den 19.03.2024, 
um 16:00 Uhr, - Besprechungsraum der KsB AöR, Schwimmbadstr. 2a, 39326 Wolmir-
stedt, zu folgender Tagesordnung statt:

Öffentlicher	Teil
1  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-

schlussfähigkeit  
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung  
3 Bestätigung der Niederschrift vom 18.12.2023 - öffentlicher Teil  
4 öffentliche Vorlagen  
4.1 Unternehmenssatzung der Kommunalservice Landkreis Börde AöR  
4.2  Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der Kommunalservice Landkreis Börde 

AöR  
4.3 Geschäftsordnung des Vorstandes der Kommunalservice Landkreis Börde AöR  
5 Mitteilungen des Vorstandes  
6 Anträge, Anfragen, Anregungen  

Nichtöffentlicher	Teil
7 Bestätigung der Niederschrift vom 18.12.2023 - nichtöffentlicher Teil  
8 nichtöffentliche Vorlagen  
9 Mitteilungen des Vorstandes  
10 Anträge, Anfragen, Anregungen  

Öffentlicher	Teil
11 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
12 Schließung der Sitzung

Haldensleben, 04.03.2024

gez. Stichnoth
Verwaltungsratsvorsitzender

Wasserverband Haldensleben
Wirtschaftsplan

und Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes
des Wasserverbandes Haldensleben 

für das Wirtschaftsjahr 2024
Auf Grundlage des § 16 Absatz 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
des Landes Sachsen-Anhalt (GKG LSA) vom 26.02.1998 (GVBl. LSA 1998, S. 81), in 
der derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 16 des Eigenbetriebsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (EigBG) vom 24.03.1997 (GVBl. LSA 1997, S. 446), in der 
derzeit geltenden Fassung, der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 25.05.2012 
(GVBl. LSA 2012, S. 160), in der derzeit geltenden Fassung und dem Kommunalver-
fassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 
2014, S. 288) hat die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Haldensleben am 
22.11.2023 den Wirtschaftsplan 2024 beschlossen.

1. Der Erfolgsplan 2024 wird   
  im Ertrag auf gesamt              14.299,00 €
  und im Aufwand auf gesamt      11.799,00 €
  festgesetzt. 
2. Der Vermögensplan 2024 wird 
  in den Einnahmen auf gesamt  2.500,00 €
  und in den Ausgaben auf gesamt 2.500,00 €
 festgesetzt.
3.  Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Fi-

nanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf
                                                                       0,00 €
 festgesetzt.
4.  Der Betrag, in dessen Höhe Verpflichtungen zu Lasten zukünftiger Wirtschafts-

jahre im Rahmen des Vermögensplanes eingegangen werden dürfen, wird auf 
                                                                       0,00 €
festgesetzt.
5.  Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen 

Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
                                                                       0,00 €
     festgesetzt.
6. Eine Umlage gemäß § 11 der Verbandssatzung wird nicht erhoben.

Magdeburg, den 22.11.2023

Wasserverband Haldensleben

Thomas	Schmette
Verbandsgeschäftsführer

Bekanntmachung:

1.  Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

2.  Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde mit Schreiben vom 14.02.2024 der Kom-
munalaufsicht des Landkreises Börde angezeigt. Er ist gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 
des GKG LSA vom 26.02.1998 in Verbindung mit Artikel 3 des KVG LSA vom 
17.06.2014 der Kommunalaufsicht des Landkreises Börde vorgelegt wurden. 
Genehmigungspflichtige Bestandteile wurden nicht festgesetzt. Die Prüfung des 
Wirtschaftsplanes durch den Landkreis Börde mit Aktenzeichen 30.10.5.WVHDL.
Wipl 2024 am 20.02.2024 hat keine Feststellungen ergeben, die einer öffentlichen 
Bekanntmachung und dem Vollzug des Beschlusses entgegenstehen.

3.  Der Wirtschaftsplan liegt vom 12.03.2024 bis 25.03.2024 zur Einsichtnahme in 
der Verbandsgemeinde Flechtingen, Lindenplatz 13/15 in 39345 Flechtingen und 
in der Gemeinde Hohe Börde, Bördestraße 8 in 39167 Irxleben zu den jeweiligen 
Dienstzeiten öffentlich aus.

Magdeburg, den 27.02.2024

Thomas Schmette
Verbandsgeschäftsführer

Wasserverband Haldensleben

Amtliche Bekanntmachung des Wasserverbandes Haldensleben

Beschlussfassungen der Verbandsversammlung für den Wasserverband Haldensleben

Sitzung vom 22.11.2023
Beschluss-Nr.:  VV 023/2023    -   Beschluss über die Feststellung des Jahresab-

schlusses für das Wirtschaftsjahr 2022 des Was-
serverbandes Haldensleben

Sitzung vom 22.11.2023
Beschluss-Nr.:  VV 024/2023   -   Beschluss über die Behandlung des Jahresergeb-

nisses des Wirtschaftsjahres 2022 des Wasserver-
bandes Haldensleben

Sitzung vom 22.11.2023
Beschluss-Nr.:  VV 025/2023    -   Beschluss über die Entlastung des Verbandsge-

schäftsführers des Wasserverbandes Haldensleben 
für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Verbandsversammlung hat mit vorstehendem Beschluss die Entlastung des Ver-
bandsgeschäftsführers für den vorgelegten geprüften Jahresabschluss für das Wirt-
schaftsjahr 2022 beschlossen.  

Bekanntmachungen

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 einschließlich der Verwendung des Jahresergeb-
nisses, das Ergebnis der Prüfung und des Lageberichtes sowie der Feststellungsvermerk 
des Rechnungsprüfungsamtes über die Jahresabschlussprüfung werden hiermit bekannt 
gegeben.
Gleichzeitig liegen der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 
2022 in der Zeit vom 12.03.2024 – 25.03.2024 für jedermann zur Einsichtnahme in 
der Verbandsgemeinde Flechtingen, Lindenplatz 13/15 in 39345 Flechtingen und in 
der Einheitsgemeinde Hohe Börde, Bördestraße 8 in 39167 Irxleben zu den jeweiligen 
Dienstzeiten öffentlich aus.

Thomas Schmette
Verbandsgeschäftsführer

Auszug aus dem

„BERICHT
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022

des Wasserverbandes Haldensleben

11. Schlussbemerkungen und Bestätigungsvermerk

  Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Somit wird mit heutigem Da-
tum der folgende uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt:

  „Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2022 wird durch den Prüfer bestätigt, dass die Buchführung und der Jah-
resabschluss des Wasserverbandes Haldensleben den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des Verbandes, mit 
der Einschränkung, dass sich der Jahresabschluss nur auf einen Teil der Verwal-
tungstätigkeit des Wasserverbandes bezieht. Der Lagebericht steht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen 
keinen Anlass.“

Oschersleben, 31.07.2023     Landkreis Börde
Rechnungsprüfungsamt

    gez. Nadolni  gez. Mages
     Kommissarische  Prüferin
     Amtsleiterin

Verbandsgemeinde Obere Aller
Der Verbandsgemeindebürgermeister

Hinweis auf die Bekanntmachung der Satzung der Verbandsgemeinde  
Obere Aller zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände  

„Aller“, „Großer Graben“, „Untere Ohre“ und „Untere Bode“ 

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung der Satzung der Verbands-
gemeinde Obere Aller zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände 
„Aller“, „Großer Graben“, „Untere Ohre“ und „Untere Bode“ für das Beitragsjahr 2023 
auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Obere Aller unter https:\\www.obere-aller.
de/Bürgerservice & Verwaltung/Amtliche Bekanntmachungen/Satzungen veröffentlicht 
wurde.

Eilsleben, den 28.02.2024

gez. Frenkel
Verbandsgemeindebürgermeister

Verbandsgemeinde Obere Aller
Der Gemeindewahlleiter 

Hinweis auf die Bekanntmachung der Zusammensetzung  
des Gemeindewahlausschusses zu den Kommunalwahlen am 09.06.2024

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die öffentliche Bekanntmachung der Zusam-
mensetzung des Gemeindewahlausschusses zu den Kommunalwahlen am 09.06.2024 
auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Obere Aller unter https:\\www.obere-aller.
de/Bürgerservice & Verwaltung/Amtliche Bekanntmachungen/Wahlen veröffentlicht 
wurde.

Eilsleben, den 29.02.2024

gez. Treu
Gemeindewahlleiter

Verbandsgemeinde Obere Aller
Der Verbandsgemeindebürgermeister

Hinweis auf die Bekanntmachung der Sitzung des Feuerwehrausschusses  
der Verbandsgemeinde Obere Aller am 13.03.2024

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung der Sitzung des Feuer-
wehrausschusses der Verbandsgemeinde Obere Aller auf der Internetseite der Verbands-
gemeinde Obere Aller unter https://www.obere-aller.de/Bürgerservice & Verwaltung/
Amtliche Bekanntmachungen/Sitzungen veröffentlicht wurde.

Eilsleben, den 01.03.2024

gez. Frenkel
Verbandsgemeindebürgermeister

Verbandsgemeinde Obere Aller
Der Verbandsgemeindebürgermeister

Hinweis auf die Bekanntmachung der Sitzung des Sozialausschusses  
der Verbandsgemeinde Obere Aller am 12.03.2024

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung der Sitzung des Sozialaus-
schusses der Verbandsgemeinde Obere Aller auf der Internetseite der Verbandsgemein-
de Obere Aller unter https://www.obere-aller.de/Bürgerservice & Verwaltung/Amtliche 
Bekanntmachungen/Sitzungen veröffentlicht wurde.

Eilsleben, den 01.03.2024

gez. Frenkel
Verbandsgemeindebürgermeister

Verbandsgemeinde Flechtingen
Der Verbandsgemeindebürgermeister

Hinweis auf die Bekanntmachung der Sitzung 
des Hauptausschusses des VGR Flechtingen am 19.03.2024

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung der Sitzung des Haupt-
ausschusses des VGR Flechtingen am 19.03.2024 auf der Internetseite der Verbandsge-
meinde Flechtingen www.vg-flechtingen.de unter der Rubrik „Bekanntmachungen“ am 
09.03.2024 veröffentlicht wird. 

Flechtingen, den 04.03.2024

T. Krümmling
Verbandsgemeindebürgermeister 
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